Gefährdungsbeurteilung – Augenschutz (Säuren und Laugen)
Diese Gefährdungsbeurteilung bewertet Tätigkeiten, bei denen die Augen durch ätzende Stoffe wie Säuren und Laugen gefährdet sind. Ziel ist es, geeignete Schutzmaßnahmen nach dem TOP‑Prinzip (Technisch – Organisatorisch – Persönlich) festzulegen, erste Hilfe zu berücksichtigen und die relevanten rechtlichen Anforderungen zu erfüllen.
	Tätigkeit (an/in/mit)
	Gefährdung/Schutzziel
	Schutzmaßnahmen (TOP)
	Handlungsbedarf (J/N/n.z.)
	Vorschriften / Bemerkungen
	Risikopotential
	Realisierung (wer / wann)
	Wirksamkeit überprüft

	Umgang mit ätzenden Chemikalien (Säuren/Laugen), Abfüll- und Dosierarbeiten, Reinigung und Neutralisation
	Spritzer von Säuren oder Laugen können das Augen­gewebe unmittelbar verätzen; schwerwiegende, oftmals irreversible Verletzungen sind möglich. Ziel ist der Schutz der Augen vor chemischen Einwirkungen und die Vermeidung von Verätzungen.
	Technische Maßnahmen:
• Verwendung geschlossener Systeme, sichere Abfüllarmaturen und Auffangwannen zur Vermeidung von Spritzern.
• Installieren von Spritzschutzvorrichtungen und Einsatz von Dosierhilfen.

Organisatorische Maßnahmen:
• Unterweisung der Beschäftigten über Gefährdungen, Erste‑Hilfe‑Maßnahmen und Nutzung der Augendusche.
• Bereitstellung von augennahen Notduschen/Augenduschen und regelmäßige Funktionskontrolle.
• Kennzeichnung der Gefahrstoffe, Betriebsanweisungen und Zugangsbeschränkung für geschultes Personal.
• Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung und regelmäßige Überprüfung.

Persönliche Schutzausrüstung:
• Schutzbrillen nach EN 166 mit Kennzeichnung „3“ (Flüssigkeitsspritzer) oder „5“ (Gase, Dämpfe, Aerosole) tragen; bei erhöhtem Risiko Gesichtsschutz verwenden.
• Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung.

Erste Hilfe:
• Bei Verätzungen sofort Kontaktlinsen entfernen und das Auge bei geöffnetem Lid unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10–20 Minuten) mit Wasser spülen.
• Im Auge verbliebene feste Stoffe ggf. vorsichtig mit einem feuchten Tupfer entfernen.
• Anschließend steriler Schutzverband und unverzügliche ärztliche Versorgung.
	Ja
	DGUV Regel 112‑192 weist darauf hin, dass chemische Gefahrstoffe wie Säuren und Laugen zu ätzenden Augenverletzungen führen können; entsprechende Schutzbrillen mit Kennzeichnung „3“ oder „5“ sind erforderlich.
Die DGUV Information 204‑006 beschreibt Sofortmaßnahmen der Ersten Hilfe bei Augenverätzungen.
AMR 14.1 und die ArbMedVV sehen eine arbeitsmedizinische Vorsorge vor, wenn ätzende Stoffe die Augen schädigen können.
	hoch
	Sicherheitsfachkraft und Bereichsverantwortliche; Maßnahmen sofort umsetzen, Unterweisungen jährlich wiederholen; Augen‑/Notduschen monatlich testen.
	ja

	Lagerung und innerbetrieblicher Transport von Säuren und Laugen
	Leckagen oder Behälterbrüche können zu Spritzern oder Austritt von korrosiven Medien führen. Ziel ist das Verhindern von Freisetzungen und das Schützen der Augen vor den freigesetzten Medien.
	Technische Maßnahmen:
• Einsatz bruchsicherer, geprüfter Transportbehälter mit dicht schließenden Verschlüssen.
• Lagerung in auffangwannenbestückten Regalen, räumliche Trennung inkompatibler Stoffe.
• Sichere Transportmittel (Transportwagen) mit Fixierungsmöglichkeiten.

Organisatorische Maßnahmen:
• Kennzeichnung der Lagerbereiche, Freihaltung der Verkehrswege.
• Regelmäßige Inspektion der Behälter auf Dichtheit und Unversehrtheit.
• Schulung der Beschäftigten zum sicheren Umgang, Notfallübungen und klare Zuständigkeiten bei Leckagen.

Persönliche Schutzausrüstung:
• Beim Umfüllen oder Transport von Kanistern Schutzbrille/Visier nach EN 166 (Kennzeichnung „3“ für Flüssigkeitsspritzer) tragen.
• Geeignete Chemikalienschutzhandschuhe und Schutzbekleidung.

Erste Hilfe:
• Bei Spritzern sofortige Augendusche verwenden, wie oben beschrieben, und ärztliche Versorgung veranlassen.
• Kontaminierte Kleidung umgehend ausziehen.
	Ja (falls Lager‑/Transportsicherheit nicht gewährleistet)
	Gefährdungsfaktoren und Schutzmaßnahmen sind in DGUV Regel 112‑192 beschrieben; Augenschutz gemäß EN 166 mit Kennzeichnung „3“ ist für Flüssigkeitsspritzer obligatorisch.
Erste‑Hilfe‑Maßnahmen nach DGUV‑Info 204‑006 beachten.
Arbeitsmedizinische Vorsorge nach ArbMedVV und AMR 14.1 erforderlich.
	mittel
	Lagerverantwortliche und Sicherheitsfachkraft; regelmäßige Prüfung der Lagerbedingungen; sofortiger Austausch beschädigter Behälter.
	ja





Teilnehmerliste / Unterweisung
	Vorname
	Nachname
	Unterschrift
	Datum der Belehrung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



